
Kreistagsdrucksache Nr. 087/25 
 
AZ. GSKT 
 
 

Tagesordnungspunkt 
 

Nachbesetzung, Umbesetzung von Gremien 
 
 
Zur Beratung im  

Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik (öffentlich) Vorberatung am 01.10.2025  

Kreistag (öffentlich) Beschluss am 08.10.2025  
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt im Wege der Einigung nach § 35 Abs. 2 Landkreisordnung folgende 
Nach- bzw. Umbesetzungen auf Vorschlag der SPD-Fraktion: 
 

1. Im Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik rückt Herr Raphael Steur für 
Herrn Dr. Hendrik Bednarz als ordentliches Mitglied nach. 

 
2. Im Ausschuss für Soziales und Kultur rückt Herr Raphael Steur als stellvertretendes 

Mitglied für Herrn Dr. Hendrik Bednarz nach. 
 

3. In den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Tübingen rückt für Herrn Dr. Hendrik Bed-
narz als ordentliches Mitglied Frau Dr. Daniela Harsch nach. Die stellvertretende 
Funktion übernimmt in Folge Herr Arno Valin. 
 

4. In der Haushaltsbegleitkommission übernimmt Herr Florian Burkhardt die Funktion 
des ordentlichen Mitglieds von Herrn Dr. Hendrik Bednarz. 
 

5. Als vierte stellvertretende Vorsitzende des Kreistags übernimmt Frau Dr. Daniela 
Harsch diese Rolle von Herrn Dr. Hendrik Bednarz. Im Ausschuss für Verwaltung, 
Klimaschutz und Technik übernimmt Frau Dr. Daniela Harsch diese Funktion als drit-
te stellvertretende Vorsitzende. 

 
Die weitere Zusammensetzung der Ausschüsse bleibt davon unberührt. 
 
 
 
 

Sachverhalt: 
 
Durch das Ausscheiden aus dem Kreistag von Herrn Dr. Hendrik Bednarz (vgl. KTDS 
084/25) sind die im obigen Beschlussvorschlag genannten Gremien und Funktionen auf Vor-
schlag der SPD-Fraktion neu zu besetzen (Ziffern 1-5 der Beschlussfassung). 
 
Herr Dr. Bednarz war ebenfalls ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Re-
gionalverbandes Neckar-Alb. Als Landrat des Landkreises Tübingen kann er diese Funktion 
weiter ausüben. Die SPD-Fraktion hat diesem Vorgehen so zugestimmt. Damit muss diese 
Position nicht nachbesetzt werden. 
 
Für die Besetzung der Ausschüsse ist der Kreistag nach § 35 Abs. 1 Landkreisordnung zu-
ständig.  
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